
Allgemeine	Verkaufs-	und	Lieferbedingungen	der	Piller	Entgra7echnik	GmbH

(Stand	Januar	2021)

§1 Allgemeines	/	Geltungsbereich

1. Diese	Allgemeinen	Geschä1sbedingungen	 („AGB“)	gelten	 für	alle	unsere	Angebote,	 Lieferungen	und	Leistungen
(ausgenommen	 Serviceleistungen	 und	 Lohnentgratung)	 gegenüber	 gewerblichen	 Kunden	 unabhängig	 von	 der
Rechtsnatur	des	der	Leistung	zugrunde	liegenden	Vertrages.	Sie	gelten	sowohl	für	Kaufverträge	als	auch	für	Werk-
verträge,	Werklieferungsverträge	und	für	kombinierte	Verträge.

2. Anders	 lautenden,	 entgegenstehenden	 oder	 abweichenden	 Bedingungen	 des	 Bestellers	 wird	 widersprochen.
Abweichende,	 entgegenstehende	 oder	 ergänzende	 AGB’s	 des	 Bestellers	 werden,	 selbst	 wenn	 Piller	 Kenntnis
hiervon	 hat,	 nicht	 Vertragsbestandteil,	 es	 sei	 denn,	 Ihrer	 Geltung	 wird	 ausdrücklich	 schri1lich	 zugesQmmt.
SQllschweigen	 von	 Piller	 gegenüber	 den	 AGB’s	 des	 Bestellers	 gilt	 in	 keinem	 Fall	 als	 Anerkennung	 oder
ZusQmmung.

3. Die	AGB’s	von	Piller	gelten	auch	dann,	wenn	Piller	in	Kenntnis	entgegenstehender	oder	abweichender	AGB’s	des
Bestellers	die	Leistung	an	den	Besteller	vorbehaltlos	erbringt.

4. Individualvereinbarungen	über	die	Rechte	und	Pflichten	der	Parteien	gehen	diesen	AGB	vor.

§2 Angebot

1. Unsere	Angebote	sind,	soweit	diese	nicht	befristet	sind,	freibleibend	und	unverbindlich.	Erteilte	Bestellungen	des
Bestellers	sind	für	diesen	30	Tage	bindend	und	gelten	mit	Rücksendung	einer	Au1ragsbestäQgung	von	Piller	oder
der	beidseiQgen	Unterzeichnung	eines	entsprechenden	Vertrages	als	angenommen.	Die	Annahme	der	Bestellung
bedarf	der	Schri1form.	Schweigen	von	Piller	auf	Angebote,	Bestellungen,	Aufforderungen	oder	sonsQge	Erklärun-
gen	des	Bestellers	 gelten	nur	dann	als	 ZusQmmung,	 sofern	dies	ausdrücklich	 schri1lich	vereinbart	wurde.	Piller
kann	eine	Bestellung	innerhalb	von	30	Tagen	annehmen.	

2. Im	Falle,	dass	bis	zur	Ausführung	der	Bestellung	wesentliche	Erhöhungen	der	Rohstoffpreise,	Löhne,	Steuern,	öf-
fentlichen	 Abgaben	 und/oder	 Erschwernisse	 aus	 Gesetzen	 und/oder	 Vorschri1en	 eintreten,	 die	 nachweislich
einen	wesentlichen	Einfluss	aus	die	AngebotskalkulaQon	von	Piller	nehmen,	 so	 ist	Piller	berechQgt,	einen	ange-
messenen	Preisaufschlag	zu	berechnen.	 In	diesem	Falle	wird	Piller	den	Besteller	rechtszeiQg	vor	der	Ausführung
über	eine	entsprechende	Preisanpassung	informieren.

3. Unsere	Angaben	zum	Vertrags-/Leistungsgegenstand,	zum	Verwendungszweck,	z.B.	Maße,	Gewichte,	Farbe,	Ver-
brauchswerte,	 technische	Daten,	Zeichnungen	usw.	stellen	 lediglich	Beschreibungen	bzw.	Kennzeichnungen	und
keine	garanQerten	Eigenscha1en	dar;	sie	sind	nur	als	annähernd	zu	betrachten.	Dasselbe	gilt	für	Hersteller-	und
Leistungsangaben	unserer	Zulieferteile.	Branchenübliche	Abweichungen	bleiben	vorbehalten,	soweit	nichts	ande-
res	schri1lich	vereinbart	ist.	GaranQerte	Eigenscha1en	müssen	im	Angebot	oder	Vertrag	ausdrücklich	im	Einzelnen
als	solche	bezeichnet	werden.	Abweichungen	von	Mustern	oder	von	früheren	Lieferungen	werden,	soweit	tech-
nisch	möglich,	vermieden.	Wir	behalten	uns	Änderungen	im	Rahmen	des	für	den	Besteller	Zumutbaren,	insbeson-
dere	wenn	sie	dem	technischen	Fortschric	dienen	und	soweit	der	Liefergegenstand	oder	die	Leistung	nicht	erheb-
lich	geändert	wird,	vor.	Im	Falle	von	pauschaler	Bezugnahme	auf	Zeichnungen	oder	Unterlagen	gilt	nur	die	FunkQ-
on	als	bestäQgt.	

4. Offensichtlich	erkennbare	Fehler,	Irrtümer,	Druck-,	KalkulaQons-,	Rechen-,	oder	Schreibfehler	sind	für	Piller	nicht
verbindlich	und	geben	den	Besteller	keinen	Anspruch	auf	Schadensersatz.

5. Piller	 behält	 sich	 am	 bzw.	 im	 Zusammenhang	mit	 dem	 Vertragsgegenstand	 und	 dessen	 Herstellungsverfahren,
dessen	Anwendung	und/oder	der	damit	ausgeführten	Verfahren	sowie	an	Komponenten,	an	So1ware	(samt	dem
entsprechenden	 Quell-	 und	 Objektcode	 sowie	 der	 AnwenderdokumentaQon,	 Algorithmen,	 Benutzeroberfläche,
etc.),	an	Verfahren,	Plänen,	Skizzen,	Beschreibungen,	Zeichnungen,	Handbüchern,	Stücklisten,	Montageanleitun-
gen,	Berechnungen,	Angeboten,	Kostenvoranschlägen,	und	sonsQgen	technischen	Unterlagen	ebenso	wie	Katalo-
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gen,	Prospekten,	Abbildungen	und	dergleichen	sämtliche	gewerblichen	Schutzrechte	bzw.	Rechte	am	geisQgen	Ei-
gentum,	so	 insbesondere	Patent-,	Marken-,	Muster-,	Urheber-	bzw.	 sonsQge	Designrechte,	und/oder	Rechte	an
Know-how	und	kommerzieller,	technischer	und	ablau1echnischer	InformaQon,	vor.	Diese	Rechte	stehen	allein	Pil-
ler	zu	und	verbleiben	bei	Piller.	Mit	Ausnahme	einer	einfachen	BerechQgung	zur	besQmmungsgemäßen	Nutzung
des	 Vertragsgegenstandes	 –	 in	 seiner	 konkreten	 Zusammensetzung	 und	 Gestaltung	 wie	 von	 Piller	 erworben	 –
durch	den	Besteller selbst,	werden	dem	Besteller	keinerlei	Rechte,	insbesondere	keine	Lizenz-	oder	Nutzungsrech-
te	eingeräumt.	Dieses	Recht	zur	besQmmungsgemäßen	Nutzung	steht	ausschließlich	dem	Besteller	selbst	zu	und
ist	nicht	übertragbar	und	nicht	sublizensierbar.	Ausschließlich	Piller	ist	berechQgt,	diese	Rechte	zu	nutzen,	zu	ver-
werten	und	Schutzrechte	anzumelden,	und/oder	die	Rechte	anderweiQg	zu	wahren.	

Eine	Rechteeinräumung	von	Piller	an	den	Besteller	setzt	eine	ausdrückliche,	schri1liche	Regelung	voraus	und	um-
fasst	–	 soweit	nicht	explizit	anders	 festgehalten	–	nur	nicht-exklusive	Rechte	ohne	Recht	auf	Übertragung	oder
Einräumung	von	Sublizenzen	sowie	ohne	Recht	auf	Bearbeitung.	Der	Besteller	wird	im	Hinblick	auf	Schutzrechts-
anmeldungen	keinerlei	Rechte,	insbesondere	auch	kein	Vorbenutzungsrecht,	geltend	machen.	

6. Piller	geht	in	seinem	Angebot	davon	aus,	dass	wir	sämtliche	für	die	AngebotskalkulaQon	wesentlichen	Unterlagen
seitens	des	Bestellers	(SpezifikaQon,	Werkstückzeichnungen,	Terminpläne	etc.)	vollständig	erhalten	haben.	

§3 Lieferfrist	und	Lieferverzug

1. Die	Angaben	über	Lieferfristen	beruhen	auf	Schätzungen	und	sind	daher	nicht	verbindlich,	es	sei	denn	es	wurde
vertraglich	etwas	anderes	vereinbart.	Die	Einhaltung	einer	vereinbarten	Lieferzeit	für	den	Liefergegenstand	steht
unter	dem	Vorbehalt	der	richQgen	und	rechtzeiQgen	Selbstbelieferung	von	Piller	durch	seine	Vorlieferanten	oder
Hersteller	von	Bauteilen.	Die	Vereinbarung	einer	verbindlichen	Lieferfrist	kann	der	Besteller	erst	dann	verlangen,
wenn	der	Umfang	der	KonstrukQons-	und	Montagearbeiten	genau	feststeht,	die	Layout-	und	KonstrukQonszeich-
nungen	vom	Besteller	genehmigt,	die	Lieferzeiten	der	eingesetzten	Komponenten	und	Bauteile	abgeklärt	sind,	Ei-
nigkeit	erzielt	wurde	über	den	Umfang	der	Mitwirkungshandlungen	des	Bestellers	i.S.d.	§6	und	etwaige	behördli-
che	Genehmigungen	seitens	des	Bestellers	eingeholt	wurden	und	vorliegen.		

2. Die	verbindliche	Lieferfrist	ist	eingehalten,	wenn	je	nach	vertraglicher	Vereinbarung	bis	zu	ihrem	Ablauf	der	Liefer-
gegenstand	zur	Abnahme	 im	Werk	von	Piller	bereit	steht	oder	die	Versandbereitscha1	mitgeteilt	wird	bzw.	der
Liefergegenstand	das	Werk	verlassen	hat.	Verzögert	sich	die	Auslieferung	aus	Gründen	die	Piller	nicht	zu	vertreten
hat,	so	gilt	die	Frist	mit	der	Meldung	der	Versandbereitscha1	innerhalb	der	Frist	als	eingehalten.	Bei	Nichtabho-
lung	des	versandbereiten	Liefergegenstandes	ist	Piller	berechQgt	den	Liefergegenstand	nach	seiner	Wahl	entwe-
der	auf	Kosten	des	Bestellers	einzulagern	oder	zu	versenden.		

3. Die	Herstellung	des	Liefergegenstandes	erfolgt	in	der	Regel	in	steQgem	Kontakt	und	in	Zusammenarbeit	mit	dem
Besteller.	Voraussetzung	 für	die	Einhaltung	der	 Lieferfrist	 ist	daher	die	 rechtzeiQge	Beibringung	sämtlicher	vom
Besteller	zu	beschaffender	Unterlagen	und	die	vollständige	Klärung	der	vom	Besteller	zu	beantwortenden	techni-
schen	Fragen,	 sowie	der	durch	 ihn	anzugebenden	Einzelheiten	der	 gewünschten	Ausführung,	 einschließlich	der
Freigabe	von	Layout-	und/oder	KonstrukQonsplänen	und	die	rechtzeiQge	Lieferung	von	Musterwerkstücken	bzw.
Werkstückzeichnungen.	Werden	diese	Voraussetzungen	nicht	rechtzeiQg	erfüllt,	so	werden	die	Fristen	und	Termi-
ne	von	uns	angemessen	verlängert.	In	die	Lieferfrist	nicht	eingerechnet	wird	der	Zeitraum,	in	dem	sich	der	Kunde
mit	 einer	 vereinbarten	Zahlung	 im	Rückstand	befindet,	 d.	 h.	 die	 Lieferfrist	 verlängert	 sich	um	den	Zeitraum,	 in
dem	der	Rückstand	bestand.	

4. Im	Falle	nachträglicher	Änderungs-,	Umgestaltungs-	oder	Zusatzau1räge	seitens	des	Bestellers	verlängert	sich	die
Lieferfrist	entsprechend.

5. In	Fällen	höherer	Gewalt	oder	sonsQger	von	Piller	nicht	zu	vertretender	Umstände	(z.B.	behördliche	Maßnahmen,
Streik,	Aussperrung,	Betriebsstörungen,	Materialbeschaffungsprobleme,	Verkehrsstörungen	usw.	-auch	wenn	sie
beim	Vorlieferanten	eintreten)	verlängern	 sich	die	 -	auch	bestäQgten	–	Lieferfristen	 in	angemessenem	Umfang.
Das	gilt	auch	dann,	wenn	die	vorbezeichneten	Umstände	während	eines	bereits	eingetretenen	Verzugs	entstehen.
Wird	Piller	aufgrund	solcher	Umstände	die	Leistung	unmöglich	oder	unzumutbar,	 so	wird	Piller	von	seiner	Leis-
tungspflicht	frei.	Sofern	die	Lieferverzögerung	länger	als	einen	Monat	dauert,	sind	Piller	und	der	Besteller	berech-
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Qgt,	hinsichtlich	des	noch	nicht	erfüllten	Teils	vom	Vertrag	zurückzutreten. Die	Geltendmachung	einer	Vertrags-
strafe	ist	in	diesen	Fällen	ausgeschlossen.	

6. Kommt	Piller	aufgrund	eines	von	uns	zu	vertretenen	Umstandes	schuldha1	in	Verzug,	kann	der	Besteller,	sofern	er
glaubha1	macht,	 dass	 diesem	 tatsächlich	 ein	 Schaden	 entstanden	 ist,	 eine	 pauschale	 Verzugsentschädigung	 in
Höhe	von	0,5%	des	Au1ragswertes	für	jede	vollendete	Woche	des	Verzugs,	jedoch	maximal	5%	vom	Wert	desjeni-
gen	Teils	der	Gesamtlieferung	verlangen,	welcher	aufgrund	der	nicht	rechtzeiQgen	FerQgstellung	entstanden	ist.
Der	Besteller	 ist,	wenn	er	erfolglos	schri1lich	eine	angemessene	Nachfrist	von	wenigstens	60	Tagen	gesetzt	hat,
berechQgt,	innerhalb	von	weiteren	4	Kalenderwochen	–	gerechnet	vom	letzten	Tage	der	gesetzten	Nachfrist	–	den
Rücktric	vom	Vertrag	zu	erklären.	Im	Falle	von	Teillieferungen	ist	das	Rücktricsrecht	auf	den	verspäteten	Teil	der
Lieferungen	beschränkt.	Übt	der	Besteller	dieses	Recht	 innerhalb	der	Frist	nicht	schri1lich	aus	oder	sind	wir	vor
Zugang	 der	 Rücktricserklärung	 des	 Bestellers	 Leistungs-	 bzw.	 lieferbereit,	 so	 verliert	 dieser	 den	 Anspruch	 auf
Rücktric	vom	Vertrag	(=	Verwirkung).	

7. Jegliche	weiteren	vertraglichen	oder	außervertraglichen	Ansprüche,	namentlich	jegliche	Ha1ungs-	oder	Schaden-
ersatzansprüche,	des	Bestellers	gegen	uns	aus	Lieferverzug	–	gleich	ob	der	Lieferverzug	durch	uns	verschuldet	ist
oder	nicht	–	sind,	soweit	gesetzlich	zulässig,	ausgeschlossen.

8. Der	Ausschluss	von	Ha1ungs-	oder	Schadensersatzansprüchen	in	§3	Punkt	7	gilt	insbesondere	für	Vermögens-	und
Vermögensfolgeschäden,	insbesondere	für	entgangenen	Gewinn,	ProdukQonsausfall,	Betriebsunterbrechung,	ent-
gangene	Fördermicel	und	vergebliche	Aufwendungen.	

9. Piller	ist	berechQgt	von	einer	Lieferung	oder	Leistungserbringung	Abstand	zu	nehmen,	sofern	dies	aufgrund	naQo-
naler	 oder	 internaQonaler	 gesetzlicher	 BesQmmungen	 (z.	 B.	 Embargos,	 US-	 (Re)-ExportkontrollbesQmmungen,
sonsQgen	SankQonsbesQmmungen)	verboten	ist.	Im	Falle	einer	Genehmigungspflicht	ist	Piller	berechQgt	die	Liefe-
rung	oder	Leistungserbringung	erst	nach	Erteilung	der	notwendigen	Genehmigungen	durch	die	zuständigen	Be-
hörden	durchzuführen.	Sofern	zur	Durchführung	von	Exportkontrollprüfungen	durch	Behörden	oder	durch	Piller
selbst	 erforderlich,	wird	 der	 Besteller	 nach	 entsprechender	 Aufforderung	 unverzüglich	 alle	 InformaQonen	 über
den	Endempfänger,	den	Endverbleib	und	den	Verwendungszweck	der	zu	liefernden	Waren	bzw.	der	zu	erbringen-
den	Dienstleistungen	zur	Verfügung	stellen.	Dies	betriv	insbesondere	Lieferungen	in	UN-	EU-	und	US-	Embargo-
länder	und	Lieferungen	in	sonsQge	Länder,	gegenüber	denen	Einschränkungen	aufgrund	SankQonsbesQmmungen
gelten.	

§4 Lieferumfang	/	Gefahrübergang

1. Der	 Lieferumfang	wird	durch	 schri1liche	Au1ragsbestäQgung	von	Piller	besQmmt.	Erfolgt	der	Vertragsabschluss
durch	Annahme	eines	zeitlich	befristeten	Angebots	von	Piller,	so	ist	der	Inhalt	des	Angebots	von	Piller	für	den	Ver-
tragsinhalt	maßgebend.	Nebenabreden	und	Änderungen	bedürfen	der	schri1lichen	BestäQgung	durch	Piller.	

2. KonstrukQons-	 oder	 technische	 Änderungen,	 die	 auf	 die	 Verbesserung	 der	 Technik	 oder	 auf	 Forderungen	 des
Gesetzgebers	zurückzuführen	sind,	bleiben	während	der	Lieferfrist	vorbehalten,	soweit	der	Liefergegenstand	bzw.
die	Leistung	nicht	erheblich	geändert	wird	und	die	Änderungen	für	den	Besteller	zumutbar	sind.	

3. Für	Au1räge,	welche	wir	nach	Anweisung	des	Bestellers	bzw.	den	uns	vom	Besteller	übergebenen	Zeichnungen,
Skizzen	oder	sonsQgen	Angaben	ausführen,	übernimmt	allein	der	Besteller	die	Verantwortung	der	FunkQonalität
und	 garanQert	 insbesondere,	 dass	 mit	 der	 Ausführung	 dieses	 Au1rags	 keine	 fremden	 Schutzrechte	 verletzte
werden	 (vgl.	 §10	 Punkt	 2).	 Der	 Besteller	 stellt	 Piller	 im	 Falle	 einer	 Schutzrechtverletzung	 von	 sämtlichen
Ansprüchen	frei	und	übernimmt	jeden	uns	daraus	entstehenden	Schaden.	

4. Sämtliche	Änderungs-,	Umgestaltungs-	oder	Zusatzau1räge	bedürfen	einer	gesonderten	 schri1lichen	Bestellung
durch	den	Besteller	und	schri1licher	Annahme	durch	Piller.	

5. Die	Gefahr	geht	auf	den	Besteller	über,	wenn	der	Liefergegenstand	das	Werk	verlassen	hat,	und	zwar	auch	dann,
wenn	Teillieferungen	erfolgen	oder	Piller	noch	andere	Leistungen,	 z.B.	die	Versandkosten	oder	Anlieferung	und
Aufstellung	übernommen	hat.	 Soweit	 eine	Abnahme	 zu	erfolgen	hat,	 ist	 diese	 für	den	Gefahrübergang	maßge-
bend.	Verzögert	sich	oder	unterbleibt	der	Versand	bzw.	die	Abnahme	infolge	von	Umständen,	die	Piller	nicht	zuzu-
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rechnen	sind,	geht	die	Gefahr	vom	Tage	der	Meldung	der	Versand-	bzw.	Abnahmebereitscha1	auf	den	Besteller	ü-
ber.	

§5 Preise	und	Zahlungsbedingungen

1. Die	Preise	verstehen	sich	zzgl.	der	jeweils	geltenden	gesetzlichen	MwSt.	und	mangels	besonderer	schri1licher	Ver-
einbarung	 „ab	Werk“	 (Incoterms	2010).	Nicht	 enthalten	 sind	 sämtliche	Nebenkosten	wie	Verpackung,	Versand,
Versicherung,	sowie	alle	anderen	sonsQgen	Steuern,	Zollgebühren	und	Abgaben.	Kosten	der	Verpackung,	Versand,
sowie	vom	Besteller	ausdrücklich	gewünschte	Versicherungen	werden	zu	den	zur	Zeit	des	tatsächlichen	Anfalls	der
Kosten	geltenden	Preisen	gesondert	berechnet.	Der	Besteller	hat	auf	eigene	Kosten	die	für	seine	Verwendung	des
Liefergegenstandes	erforderlichen	Genehmigungen	und/oder	Ex-und	Importdokumente	zu	beschaffen.

2. Es	gelten	die	mit	dem	Besteller	vereinbarten	Zahlungsbedingungen.	Sofern	keine	Zahlungsbedingungen	schri1lich
vereinbart	wurden,	sind	Rechnungen	binnen	14	Tagen	ab	Rechnungsdatum	in	voller	Höhe	(ohne	Skontoabzug)	zur
Zahlung	fällig.	Sämtliche	Zahlungen	sind	kostenfrei	und	ohne	Abzug	auf	unser	in	der	Rechnung	angegebenes	Kon-
to	zu	überweisen.	Unabhängig	von	der	Art	des	Zahlungsmicels	gilt	die	Zahlung	erst	dann	als	erfolgt,	wenn	der	vol-
le	Rechnungsbetrag	unwiderruflich	unserem	Konto	gutgeschrieben	wird,	so	dass	wir	über	diesen	verfügen	können
(Zahlungseingang).	 Sämtliche	 Zahlungen	haben	 in	 der	Währung	 zu	 erfolgen,	 die	 in	 unserer	Au1ragsbestäQgung
bzw.	im	Vertrag	aufgeführt	ist.	

3. Kommt	der	Besteller	mit	seinen	Zahlungsverpflichtungen	in	Verzug,	so	hat	der	Besteller	Verzugszinsen	i.H.v.	8	%
p.a.	über	dem	Basissatz	der	Europäischen	Zentralbank	zu	bezahlen.	Piller	kann	im	Falle	eines	Zahlungsverzugs	ins-
besondere	bei	verzögerten	Teilzahlungen	bis	zum	vollständigen	Erhalt	der	Zahlungen	seine	Leistungen	gegenüber
dem	Besteller	einstellen.	Etwaig	vereinbarte	Vertragsstrafen	oder	Schadensersatzforderungen	sind	in	diesem	Falle
ausgeschlossen.			

4. Der	Besteller	kann	gegenüber	Piller	nur	aufrechnen	und	/	oder	ein	Zurückbehaltungsrecht	nur	dann	geltend	ma-
chen,	wenn	seine	Gegenforderung	unbestricen	oder	rechtskrä1ig	festgestellt	ist	oder	seitens	Piller	schri1lich	an-
erkannt	wurde.		

5. Sollten	Piller	Umstände	bekannt	werden,	welche	die	Kreditwürdigkeit	des	Bestellers	 in	Frage	stellen	(Einstellung
von	 Zahlungen,	 schlechtes	 RaQng,	 drohendes	 Insolvenzverfahren	 etc.),	 so	 ist	 Piller	 berechQgt	 Vorauszahlungen
und/oder	Sicherheitsleistungen	zu	verlangen.		

§6 Mitwirkungspflichten	des	Bestellers

Soweit	vertraglich	mit	dem	Besteller	eine	Anlieferung,	Aufstellung-,	Montage-	und/oder	Inbetriebnahme-Leistung
am	Lieferort	vereinbart	und	ein	Zeitpunkt	hierfür	abgesQmmt	wurde,	ist	der	Besteller	auf	eigene	Kosten	verpflich-
tet,	alle	Vorkehrungen	(Erdbau-	und	Fundamentarbeiten,	Medienanschlüsse,	Elektroanschlüsse	etc.)	rechtzeiQg	zu
treffen,	um	eine	reibungslose	Montage	am	Arbeitsort	bzw.	der	Verwendungsstelle	zu	ermöglichen.	Der	Besteller
ist	insbesondere	zu	folgenden	Mitwirkungshandlungen	verpflichtet.	

1. Der	Besteller	stellt	auf	eigene	Kosten	und	Gefahr	Hilfskrä1e	(in	erforderlicher	Zahl	und	für	die	erforderliche	Zeit)
und,	soweit	vereinbart,	Werkzeuge,	Hebezeuge	mit	Bedienungspersonal,	sowie	alle	Materialien	und	Ausrüstungs-
gegenstände	zur	Verfügung,	die	für	eine	reibungslose	Aufstellung	und	Montage	benöQgt	werden.	

2. Der	Besteller	stellt	zudem	die	erforderliche	Betriebskra1	(Strom,	Drucklu1,	Wasser	etc.)	zur	Verfügung	und	sorgt
für	den	kostenlosen	Erhalt	aller	 innerbetrieblichen	erforderlichen	Arbeitsgenehmigungen	und	den	freien	Zugang
zur	Maschine.	Der	Besteller	hat	ferner	sicherzustellen,	dass	sich	die	Maschine	an	dem	dafür	vorhergesehenen	Ort
befindet	und	die	Anbindung	der	Elektro-	und	Medienanschlüsse	rechtzeiQg	erfolgt.	

3. Der	Besteller	verpflichtet	sich	zudem	für	die	Sicherheit	des	Arbeitsplatzes,	die	Beachtung	bestehender	Sicherheits-
vorschri1en,	sowie	für	angemessene	Arbeitsbedingungen	zu	sorgen.	Der	Besteller	hat	das	Personal	von	Piller	auf
spezielle,	in	seinem	Betrieb	bestehende	Sicherheitsvorschri1en	hinzuweisen.	Schutzbekleidungen	und	Schutzvor-

Piller	Entgracechnik	GmbH,	D-71254	Ditzingen	(Heimerdingen) 



richtungen,	die	 infolge	besonderer	Umstände	der	Montagestelle	erforderlich	und	für	Piller	nicht	branchenüblich
sind,	sind	vom	Besteller	kostenlos	bereitzustellen.	

4. Der	Besteller	hat	Sorge	dafür	zu	tragen,	dass	unser	Personal	zum	vereinbarten	Zeitpunkt	(bzw.	in	dem	vereinbar-
ten	 Zeiwenster)	 die	Montage	 durchführen	 kann.	Die	 ProdukQonsplanung	 des	 Bestellers	 berücksichQgt,	 dass	 die
Maschine	während	der	Montage	nicht	oder	nur	eingeschränkt	zur	Verfügung	steht	und	stellt	sicher,	dass	mindes-
tens	ein	kundenseiQges	Werkstück	 (bzw.	eine	Charge	von	Werkstücken)	 für	die	 Inbetriebnahme,	FunkQonalität-
sprüfungen	und	Abnahme	der	Maschine	rechtzeiQg	vor	Ort	ist.	

5. Verzögert	sich	der	Beginn	und/oder	Ablauf	der	Montage	und	 Inbetriebnahme/Abnahme	aus	Gründen,	die	Piller
nicht	zu	vertreten	hat,	wird	ein	etwaig	entstehender	Mehraufwand	und/oder	Wartezeiten	auf	Nachweis	zusätzlich
berechnet.	Vereinbarte	Liefertermine	sind	gegebenenfalls	anzupassen.	

§7 Abnahme	(Vor-	und	Endabnahme)

1. In	der	Regel	 erfolgt	 eine	Vorabnahme	vor	der	Versendung	 im	Werk	 von	Piller	 zur	Überprüfung	des	 Liefer-/und
Leistungsumfangs.	Piller	wird	den	Besteller	rechtzeiQg	d.h.	mindestens	7	Tage	vorher	schri1lich	dazu	einladen.	Die
Vorabnahme	darf	nicht	unbillig	verzögert	werden.	Der	Besteller	muss	ihm	obliegende	Beistellungen	(insbesondere
Werkstücke,	Reinigungsmicel	etc.)	spätestens	zum	vereinbarten	Termin	kostenlos	zur	Verfügung	stellen.	Die	Vor-
abnahme	ist	grundsätzlich	mit	mindestens	einer	autorisierten	Person	des	Bestellers	vorzunehmen.	Sollte	der	Be-
steller	auf	die	Teilnahme	oder	Durchführung	einer	Vorabnahme	verzichten,	so	ist	dieser	Verzicht	als	Einverständ-
niserklärung	zur	Anlagenausführung	zu	werten.		

2. Die	 Endabnahme,	 sofern	 vertraglich	 vereinbart,	 wird	 am	 Aufstellort	 der	 Maschine,	 ggf.	 mit	 einem	 definierten
Werkstück	(und/oder	unter	ProdukQonsbedingungen),	entsprechend	den	vereinbarten	Abnahmekriterien	durch-
geführt.	Im	Rahmen	der	Endabnahme	sind	die	vertraglich	vereinbarte	Qualität	der	Werkstücke	und	Taktzeit,	sowie
die	FunkQon	und	die	Vollständigkeit	der	Lieferung	zu	überprüfen.	

3. Der	Besteller	 ist	zur	Abnahme	(Vor-	und	Endabnahme)	der	Maschine	verpflichtet,	sobald	ihm	deren	Beendigung
angezeigt	worden	ist	und	eine	etwa	vertragliche	vorgesehene	Sichtprüfung,	Erprobung	oder	Leistungstest	stacge-
funden	hat.	Der	Besteller	darf	die	Abnahme	(Vor-	und	Endabnahme)	nur	verweigern,	wenn	der	vertragliche	Leis-
tungsumfang	offensichtlich	nicht	erbracht	und/oder	fehlerha1	ist.	Die	Vorabnahme	und	die	Endabnahme	werden
durch	ein	Protokoll	mit	Terminen	zur	Behebung	evtl.	Mängel	dokumenQert	und	beidseiQg	unterzeichnet.	

4. Erweist	 sich	die	Maschine	als	nicht	 vertragsgemäß,	 ist	 Piller	 zur	BeseiQgung	des	Mangels	 auf	 seine	Kosten	 ver-
pflichtet.	Dies	gilt	nicht,	wenn	der	Mangel	 für	die	 Interessen	des	Bestellers	unerheblich	 ist	oder	auf	einem	Um-
stand	beruht,	der	dem	Besteller	zuzurechnen	ist.	Liegt	ein	nicht	wesentlicher	Mangel	vor,	so	kann	der	Besteller	die
Abnahme	nicht	verweigern,	wenn	Piller	seine	Pflicht	zur	BeseiQgung	des	Mangels	ausdrücklich	anerkennt.	

5. Die	Abnahme	gilt	ferner	als	durchgeführt,	wenn	sie	sich	aus	Gründen	verzögert,	die	Piller	nicht	zu	vertreten	hat,	in
jedem	Falle	spätestens	2	Wochen	nach	Inbetriebnahme/ProdukQonsbeginn	oder	wenn	Piller	vom	Besteller	nicht
die	Gelegenheit	und	Zeit	bekommt,	die	im	Abnahmeprotokoll	aufgeführten	Mängel	oder	Restarbeiten	innerhalb
der	vereinbarten	Nachfrist	durchzuführen.	Die	Abnahme	gilt	in	diesen	Fällen	mit	der	Miceilung	der	Abnahmebe-
reitscha1	als	erfolgt.		

6. Sofern	 keine	 förmliche	 Abnahme	 der	 Maschine	 zwischen	 den	 Vertragsparteien	 vereinbart	 wurde,	 gilt	 die
Maschine	 als	 abgenommen,	 wenn	 vom	 Besteller	 keine	 wesentlichen	 Mängel	 innerhalb	 von	 2	 Wochen	 nach
Inbetriebnahme	bzw.	4	Wochen	nach	Eingang	des	Gegenstandes/Maschine	beim	Besteller	angezeigt	werden.	

7. Mit	 der	 Abnahme	 enwällt	 die	 Ha1ung	 von	 Piller	 für	 erkennbare	 Mängel	 soweit	 sich	 der	 Besteller	 nicht	 die
Geltendmachung	eines	besQmmten	Mangels	vorbehalten	hat.	

§8 SoUware	
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Soweit	 im	Lieferumfang	eine	So1ware	enthalten	 ist,	wird	dem	Besteller	ein	nicht	ausschließliches	Recht	einge-
räumt,	die	gelieferte	So1ware	einschließlich	 ihrer	DokumentaQon	zu	nutzen.	Sie	wird	zur	Verwendung	auf	dem
dafür	besQmmten	Liefergegenstand	überlassen.	Eine	Nutzung	der	So1ware	auf	mehr	als	einem	System	wird	un-
tersagt.	Der	Besteller	darf	die	So1ware	nur	in	gesetzlich	zulässigem	Umfang	(§69a	ff.	UrhG)	vervielfälQgen,	über-
arbeiten,	übersetzen	oder	von	dem	Objektcode	in	den	Quellcode	umwandeln.	Der	Besteller	verpflichtet	sich,	Her-
stellerangaben	–insbesondere	Copyright-Vermerke	–	nicht	zu	enwernen	oder	ohne	ausdrückliche	ZusQmmung	von
Piller	zu	verändern.	Alle	sonsQgen	Rechte	an	der	So1ware	und	den	DokumentaQonen	einschließlich	der	Kopien
bleiben	bei	Piller,	bzw.	dem	So1warelieferanten.	Die	Vergabe	von	Unterlizenzen	ist	nicht	zulässig.	

§9 Eigentumsvorbehalt

1. Piller	behält	sich	das	Eigentum	an	allen	Liefergegenständen	/	Maschine	bis	zum	Eingang	aller	Zahlungen	aus	dem
jeweiligen	Liefervertrag	vor.	

2. Bei	Pflichtverletzungen	des	Bestellers,	 insbesondere	bei	Zahlungsverzug,	 ist	Piller	nach	erfolglosem	Ablauf	einer
dem	Besteller	gesetzten	angemessenen	Frist	zur	Leistung,	neben	der	Rücknahme	auch	zum	Rücktric	berechQgt;
die	gesetzlichen	BesQmmungen	über	die	Entbehrlichkeit	einer	Firstsetzung	bleiben	unberührt.	Der	Besteller	ist	zur
Herausgabe	verpflichtet.	In	der	Rücknahme	bzw.	der	Geltendmachung	des	Eigentumsvorbehaltes	oder	der	Pfän-
dung	der	Vorbehaltsware	durch	Piller	 liegt	kein	Rücktric	vom	Vertrag,	es	sei	denn,	Piller	häce	dies	ausdrücklich
erklärt.	

3. Der	Besteller	ist	verpflichtet,	den	Liefergegenstand	pfleglich	zu	behandeln;	insbesondere	ist	er	verpflichtet,	diesen
auf	eigene	Kosten	gegen	Feuer-,	Wasser-	und	Diebstahlsschäden	ausreichend	zum	Neuwert	zu	versichern.	Sofern
Wartungs-	und	InspekQonsarbeiten	erforderlich	sind,	muss	der	Besteller	diese	auf	eigene	Kosten	rechtzeiQg	und
regelmäßig	durchführen.	

4. Der	Besteller	darf	den	Liefergegenstand	ohne	schri1liches	Einverständnis	weder	veräußern,	verpfänden	noch	zur
Sicherung	übereignen.	Bei	Pfändungen	sowie	Beschlagnahme	oder	sonsQgen	Verfügungen	durch	Drice	hat	er	Pil-
ler	unverzüglich	schri1lich	davon	zu	benachrichQgen.	

5. Bei	Verbindung,	Vermischung	oder	Vermengung	mit	uns	nicht	gehörenden	Waren	(§§	947,	948	BGB)	steht	uns	das
Miteigentum	an	der	neuen	Sache	oder	Gesamtmenge	in	dem	Verhältnis	zu,	in	dem	der	Wert	unserer	Vorbehalts-
ware	zum	Zeitpunkt	ihrer	Verbindung,	Vermischung	oder	Vermengung	zum	Wert	der	anderen	verbundenen,	ver-
mischten	oder	vermengten	Waren	stand.	Erwirbt	der	Besteller	das	Alleineigentum	an	der	neuen	Sache,	 so	sind
sich	die	Vertragspartner	darüber	einig,	 dass	der	Besteller	uns	 im	Verhältnis	des	Wertes	der	 verarbeiteten	bzw.
verbundenen,	 vermischten	 oder	 vermengten	 Vorbehaltsware	 zum	Gesamtwert	 der	 neuen	 Sache	 oder	 Gesamt-
menge	Miteigentum	an	der	neuen	Sache	oder	Gesamtmenge	einräumt.	Die	dabei	entstehende	neue	Sache	gilt	als
Vorbehaltsware	im	Sinne	dieser	Bedingungen.	Der	Besteller	verwahrt	sie	mit	kaufmännischer	Sorgfalt	für	uns	und
verpflichtet	sich,	uns	die	zur	Rechtsausübung	erforderlichen	Angaben	zu	machen	und	uns	insoweit	Einblick	in	sei-
ne	Unterlagen	zu	gewähren.

6. Der	Besteller	tric	schon	jetzt	die	Forderungen	aus	der	vertragswidrigen	Weiterveräußerung	der	Ware	mit	sämtli-
chen	Nebenrechten	an	Piller	ab,	und	zwar	unabhängig	davon,	ob	die	unter	Eigentumsvorbehalt	 stehende	Ware
ohne	oder	nach	Verarbeitung	weiterverkau1	wird.	Für	den	Fall,	dass	die	Vorbehaltsware	vom	Besteller	zusammen
nach	Verbindung,	Vermischung,	Be-	oder	Verarbeitung	verkau1	wird,	gilt	die	Abtretung	der	Kaufpreisforderung	in
Höhe	des	Vertragspreises	der	Vorbehaltsware	an	uns	 als	 vereinbart.	 Erbringt	der	Besteller	 zusammen	mit	dem
Verkauf	der	Vorbehaltsware	eine	damit	zusammenhängende	Leistung	und	unterscheidet	er	auf	der	dem	Abneh-
mer	ausgestellten	Rechnung	nicht	zwischen	Vorbehaltsware	und	der	Leistung,	berechnet	er	also	einen	Gesamt-
preis,	ist	dieser	in	Höhe	unseres	Verkaufspreises	an	uns	abgetreten.	Piller	nimmt	diese	Abtretung	schon	jetzt	an.
Sofern	eine	Abtretung	nicht	zulässig	sein	sollte,	weist	der	Besteller	hiermit	den	Dricschuldner	unwiderruflich	an,
etwaige	Zahlungen	nur	an	Piller	zu	leisten.	Der	Besteller	ist	widerruflich	ermächQgt,	die	an	Piller	abgetretenen	For-
derungen	treuhänderisch	für	Piller	einzuziehen.	Die	eingezogenen	Beträge	sind	sofort	an	Piller	abzuführen.	

§10 Gewährleistung	und	Verjährung

Piller	Entgracechnik	GmbH,	D-71254	Ditzingen	(Heimerdingen) 



Piller	erbringt	die	zugesagten	Leistungen	und/oder	Lieferung	nach	dem	zur	Zeit	der	Beau1ragung	geltenden	Stand
der	Technik	sowie	den	einschlägigen	rechtlichen	BesQmmungen	und	unter	Beachtung	der	branchenüblichen	Sorg-
falt.	Nach	Durchführung	einer	Abnahme	des	Liefergegenstandes	durch	den	Besteller	 ist	die	Rüge	von	Sachmän-
geln,	die	bei	der	Abnahme	offensichtlich	waren	und	die	FunkQon	nicht	beeinträchQgen,	ausgeschlossen.

1. Sachmangel

1.1 Alle	diejenigen	Teile	sind	unentgeltlich	nach	Wahl	von	Piller	nachzubessern	oder	mangelfrei	zu	ersetzen,	die	sich
infolge	eines	vor	dem	Gefahrenübergang	liegenden	Umstandes	als	mangelha1	herausstellen.	Der	Besteller	hat	Pil-
ler	einen	festgestellten	Mangel	unverzüglich	schri1lich	anzuzeigen.	Die	Ha1ung	besteht	nicht,	wenn	der	Mangel
für	die	Interessen	des	Bestellers	unerheblich	ist	oder	auf	einem	Umstand	beruht,	der	dem	Besteller	zuzurechnen
ist.	Dies	gilt	insbesondere	bezüglich	der	vom	Besteller	beigestellten	Teile.	Der	Besteller	hat	Piller	zur	BeseiQgung
eines	zu	behebenden	Mangels	die	erforderliche	Zeit	und	Gelegenheit	zu	gewähren.	Wird	Piller	diese	zur	BeseiQ-
gung	des	Mangels	erforderliche	Zeit	verweigert,	so	ha1et	Piller	nicht	für	die	daraus	entstehenden	Folgen.	

1.2 Ein	Mangel	liegt	nicht	vor	bei	nur	unwesentlicher	Abweichung	von	der	vereinbarten	Beschaffenheit,	bei	nur	unwe-
sentlicher	BeeinträchQgung	der	Brauchbarkeit,	bei	ungeeigneter	oder	unsachgemäßer	Verwendung	oder	Bedie-
nung,	fehlerha1er	Montage	bzw.	Inbetriebsetzung	durch	den	Kunden	oder	von	uns	nicht	beau1ragter	Dricer,	bei
natürlicher	Abnutzung	(insbesondere	von	Verschleißteilen),	fehlerha1er	oder	nachlässiger	Behandlung	des	Liefer-
gegenstandes,	unzureichenden	Wartungsmaßnahmen,	bei	vom	Kunden	oder	von	Dricen	vorgenommenen	Ände-
rungen	 oder	 Erweiterungen	 des	 Liefergegenstandes	 und	 die	 daraus	 entstehen-	 den	 Folgen,	 ungeeigneten	 Be-
triebsmiceln	und	Austauschwerkstoffen,	mangelha1en	Bauarbeiten,	ungeeignetem	Baugrund,	chemischen,	elek-
trochemischen,	 elektrischen	 oder	 elektronischen	 Einflüssen,	 sofern	 sie	 nicht	 auf	 unser	 Verschulden	 zurückzu-
führen	sind.	Bessert	der	Besteller	oder	ein	Dricer	unsachgemäß	nach,	besteht	keine	Ha1ung	von	uns	für	die	dar-
aus	entstehenden	Folgen.	

1.3 Nur	 in	dringenden	Fällen	der	Gefährdung	der	Betriebsbereitscha1	und	 zur	Abwehr	unverhältnismäßiger	großer
Schäden,	worüber	Piller	sofort	zu	verständigen	ist,	oder	wenn	Piller	–	unter	BerücksichQgung	der	gesetzlichen	Aus-
nahmefälle	–	eine	 ihm	gesetzte	angemessene	Frist	zur	MängelbeseiQgung	hat	 fruchtlos	verstreichen	 lassen,	hat
der	Besteller	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Vorschri1en	das	Recht,	den	Mangel	selbst	oder	durch	Drice	beseiQgen
zu	lassen	und	von	Piller	den	Ersatz	der	notwendigen	Kosten	zu	verlangen.	

1.4 Piller	trägt	bei	berechQgter	Beanstandung	die	zur	MängelbeseiQgung	erforderlichen	Kosten,	soweit	hierdurch	kei-
ne	unverhältnismäßige	Belastung	eintric.	

1.5 Schlägt	die	Nachbesserung	 fehl,	 so	 ist	der	Besteller	nach	angemessener	Fristsetzung	mit	Ablehnungsandrohung
und	zusätzlich	unter	Einhaltung	der	gesetzlichen	Vorschri1en	berechQgt,	Rücktric	oder	Minderung	zu	verlangen.
Eine	Nachbesserung	gilt	–	jeweils	bezogen	auf	den	konkreten	einzelnen	Mangel	–	erst	nach	dem	zweiten	erfolglo-
sen	Versuch	als	fehlgeschlagen,	wenn	sich	nicht	 insbesondere	aus	der	Art	des	Mangels	oder	den	sonsQgen	Um-
ständen	etwas	anderes	ergibt.	Liegt	nur	ein	unerheblicher	Mangel	vor,	steht	dem	Besteller	lediglich	ein	Recht	zur
Minderung	des	Vertragspreises	 zu.	Das	Recht	auf	Minderung	des	Vertragspreises	bleibt	ansonsten	ausgeschlos-
sen.	

1.6 Stellt	sich	im	Rahmen	eines	Gewährleistungsverlangens	des	Bestellers	heraus,	dass	der	beanstandete	Fehler	auf
eine	andere	technische	Ursache	zurückzuführen	ist,	so	scheiden	die	Gewährleistungsansprüche	aus	mit	der	Folge,
dass	der	entstandene	und	zu	belegende	Aufwand	zur	Überprüfung	vom	Besteller	zu	vergüten	ist.	

1.7 Von	jeglicher	Gewährleistung	ausgeschlossen	sind	Defekte,	die	durch	Beschädigung,	falsche	Anschlüsse,	mangeln-
de	Wartung	oder	Bedienung	seitens	des	Bestellers	verursacht	werden,	Schäden	infolge	höherer	Gewalt	(z.	B.	Blitz-
schlag),	Mängel	 verursacht	 durch	 Verschmutzung	 oder	 Verschleiß	 bei	 Überbeanspruchung	mechanischer	 und	 /
oder	elektronischer	Teile	sowie	Schäden	verursacht	durch	außergewöhnliche	mechanische,	chemische	oder	atmo-
sphärische	Einflüsse.	Ebenso	ausgenommen	von	der	Gewährleistung	sind	Verschleißteile.	

1.8 Die	Gewährleistungszeit	beginnt	 sofern	vereinbart	mit	der	Endabnahme,	anderenfalls	mit	der	 Lieferung,	 jedoch
spätestens	mit	dem	ProdukQonsbeginn	zu	laufen	und	beträgt	sofern	vertraglich	nichts	anderes	vereinbart	wurde,
12	Monate.		
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2. Rechtsmangel	

Führt	die	Benutzung	des	Liefergegenstandes	zur	Verletzung	von	gewerblichen	Schutzrechten	oder	Urheberrechten
im	Inland,	wird	Piller	auf	seine	Kosten	dem	Besteller	grundsätzlich	das	Recht	zum	weiteren	Gebrauch	verschaffen
oder	 den	 Liefergegenstand	 in	 für	 den	 Besteller	 zumutbarer	 Weise	 derart	 modifizieren,	 dass	 die
Schutzrechtsverletzung	 nicht	 mehr	 besteht.	 Ist	 dies	 zu	 wirtscha1lich	 angemessenen	 Bedingungen	 oder	 in
angemessener	Frist	nicht	möglich,	 ist	der	Besteller	 zum	Rücktric	vom	Vertrag	berechQgt.	Unter	den	genannten
Voraussetzungen	steht	auch	Piller	ein	Recht	zum	Rücktric	vom	Vertrag	zu.	Darüber	hinaus	wird	Piller	den	Besteller
von	unbestricenen	oder	rechtskrä1ig	festgestellten	Ansprüchen	der	betreffenden	Schutzrechtsinhaber	freistellen.
Sie	 bestehen	 nur,	 wenn	 der	 Besteller	 den	 Au1ragnehmer	 unverzüglich	 von	 geltend	 gemachten	 Schutz-	 oder
Urheberrechtsverletzungen	 unterrichtet,	 der	 Besteller	 Piller	 in	 angemessenem	 Umfang	 bei	 der	 Abwehr	 der
geltend	gemachten	Ansprüche	unterstützt	bzw.	 ihm	die	Durchführung	der	Modifizierungsmaßnahmen	nach	den
Vorschri1en	 dieses	 Absatzes	 ermöglicht,	 Piller	 alle	 Abwehrmaßnahmen	 einschließlich	 außergerichtlicher
Regelungen	 vorbehalten	 bleiben,	 der	 Rechtsmangel	 nicht	 auf	 einer	 Anweisung	 oder	 Vorgaben	 des	 Bestellers
beruht	und/oder	die	Rechtsverletzung	nicht	dadurch	verursacht	wurde,	dass	der	Besteller	den	Liefergegenstand
oder	Teile	hiervon	eigenmächQg	geändert	oder	in	nicht	vertragsgemäßer	Weise	verwendet	hat.	

§11 HaUungsbeschränkungen

1. Schadensersatzansprüche,	die	nicht	auf	Gewährleistungsrechten	des	Bestellers	beruhen,	gleich	welcher	Art	und
aus	welchem	Rechtsgrund,	gegen	uns,	unsere	gesetzlichen	Vertreter,	Erfüllungsgehilfen	und	Betriebsangehörigen
sind	soweit	gesetzlich	zulässig	ausgeschlossen,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	voraussehbare,	typische	Schäden
aus	der	Verletzung	wesentlicher	Vertragspflichten	oder	die	Schäden	beruhen	auf	vorsätzlichen	bzw.	grob	fahrlässi-
gen	Pflichtverletzungen	durch	uns,	unsere	gesetzlichen	Vertreter	oder	Erfüllungsgehilfen.	Wesentliche	Vertrags-
pflicht	bei	Kauf-	oder	Werkverträgen	ist	die	Lieferung	bzw.	Herstellung	eines	mangelfreien	Vertragsgegenstandes
sowie	dessen	Übereignung	an	den	Besteller.	Unberührt	durch	diesen	Ha1ungsausschluss	bleiben	Schadensersatz-
ansprüche	aus	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit,	die	von	uns,	unseren	gesetzlichen
Vertretern	oder	Erfüllungsgehilfen	zu	vertreten	sind.

2. Diese	Ha1ungsregelung	gilt	auch	für	unsere	Beratung	 in	Wort	und	Schri1	und	durch	Versuche	oder	 in	sonsQger
Weise;	der	Besteller	ist	insbesondere	nicht	davon	befreit,	selbst	die	Eignung	der	Lieferung	für	die	beabsichQgten
Verwendungszwecke	zu	prüfen.	

3. Sollte	Piller	wegen	einfacher	Fahrlässigkeit	auf	Schadensersatz	 in	Anspruch	genommen	werden,	so	 ist	der	Scha-
densersatz	auf	die	typischerweise	vorhersehbaren	Schäden	begrenzt.	Die	Ha1ung	wegen	ProdukQonsausfall,	Be-
triebsunterbrechung	und/oder	entgangenen	Gewinn	ist	bei	einfacher	Fahrlässigkeit	ausgeschlossen.

§12 Schutz	personenbezogener	Daten	

1. Die	Vertragsparteien	können	im	Rahmen	ihres	Vertragsverhältnisses	personenbezogene	Daten	wie	Namen,	Tele-
fonnummern,	E-Mail-Adressen	und	andere	personenbezogene	Daten	austauschen.	 In	diesem	Fall	werden	beide
Vertragsparteien	diese	personenbezogenen	Daten	 in	ÜbereinsQmmung	mit	den	geltenden	Gesetzen	zum	Schutz
personenbezogener	 Daten	 verwenden,	 insbesondere,	 soweit	 anwendbar,	 den	 Anforderungen	 der	 Allgemeinen
Datenschutzverordnung	der	Europäischen	Union	vom	4.	Mai	2016	(EU	2016/679;	"GDPR")	und	sicherstellen,	dass
keine	unbefugten	Dricen	ohne	ZusQmmung	der	betroffenen	Personen	oder	aus	einem	anderen	Rechtsgrund	Zu-
gang	zu	diesen	personenbezogenen	Daten	haben.	

2. Die	Vertragsparteien	werden	personenbezogene	Daten	der	anderen	Partei	streng	vertraulich	behandeln	und	diese
Daten	ausschliesslich	für	vertragliche	Zwecke	verarbeiten.	Die	Vertragspartei,	die	personenbezogene	Daten	verar-
beitet,	ist	für	die	Rechtmässigkeit	ihrer	Verarbeitung	sowie	für	die	Wahrung	der	Rechte	der	betroffenen	Personen
verantwortlich.
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§13 Erfüllungsort	/	Anwendbares	Recht	/	Gerichtsstand	/Gül\gkeit

1. Sofern	sich	aus	der	Au1ragsbestäQgung,	dem	Vertrag	oder	dem	Lieferschein	nichts	anderes	ergibt,	 ist	unser	Fir-
mensitz	Erfüllungsort.

2. Auf	diese	Geschä1sbedingungen	findet	ausschließlich	das	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland	Anwendung.	Die
Anwendung	des	Übereinkommens	der	Vereinten	NaQonen	über	Verträge	über	den	internaQonalen	Warenkauf	
(CISG)	ist	ausgeschlossen.	

3. Gerichtsstand	für	alle	etwaigen	StreiQgkeiten	ist	Stucgart.	Piller	ist	jedoch	berechQgt,	am	Hauptsitz	des	Bestellers
Klage	zu	erheben.	

4. Sollte	eine	BesQmmung	in	diesen	Geschä1sbedingungen	ganz	oder	teilweise	unwirksam	sein	oder	werden,	so	wird
hiervon	die	Wirksamkeit	 im	Übrigen	BesQmmungen	nicht	berührt.	Anstelle	der	unwirksamen	BesQmmung	oder
des	unwirksamen	Teils	der	BesQmmung	gilt	diejenige	rechtlich	wirksame	Regelung,	die	dem	mit	der	unwirksamen
BesQmmung	verfolgtem	Zweck	am	nächsten	kommt.	

5. Diese	AGB	gelten	für	alle	Geschä1sbeziehungen	ab	dem	jeweiligen	benannten	GülQgkeitsdatum	solange,	bis	sie
durch	eine	neue	Fassung	ersetzt	werden.	
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